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1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Im Plangebiet wird ein Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO festgesetzt. Das
Gewerbegebiet dient vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigen-
den Gewerbebetrieben unter Berücksichtigung der unter den Ziffern 1.1.1 bis ein-
schließlich 1.1.3 getroffenen Festsetzungen.

1.1.1 Im GE allgemein zulässig sind:

 Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser und öffentliche Betriebe,

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

 Elektro- und Stromtankstellen sowie Tankstellen unter Nutzung erneuerbarer
Energien ohne Verkaufsräume. Andere Tankstellen sind nur für den Eigenbedarf
von Gewerbebetrieben zulässig.

1.1.2 Einzelhandelsbetriebe und der Verkauf von Waren sind nur unter folgenden Maßga-
ben zulässig:

1.1.2.1 Einzelhandelsbetriebe sind bzw. der Verkauf von Waren ist nur für nicht innenstadt-
relevante Sortimente gem. der „Sortimentsliste für die Stadt Neustadt an der Wein-
straße“ (vgl. Ziffer 1.2) zulässig.

1.1.2.2 Ausnahmsweise ist der Verkauf von Waren der innenstadtrelevanten Sortimente
gem. der „Sortimentsliste für die Stadt Neustadt an der Weinstraße (vgl. Ziffer 1.2)
zulässig, sofern folgende Maßgaben eingehalten werden: Je Betrieb auf einer Ge-
samtverkaufsfläche von maximal 10 % der zulässigen Grundfläche des Betriebs-
grundstücks, jedoch maximal einer Fläche von jeweils 100 m².

1.1.2.3 Der Verkauf von Waren der innenstadt- und nahversorgungsrelevanten Sortimente
gem. der „Sortimentsliste für die Stadt Neustadt an der Weinstraße“ (vgl. Ziffer 1.2)
ist unzulässig.

1.1.3 Im GE unzulässig sind

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und sportliche Zwecke,

 Vergnügungsstätten,

 Bordelle, bordellähnliche Betriebe und Anlagen der Wohnungsprostitution sowie
jedwede Arten von Einrichtungen und Betrieben, die auf Darbietungen oder
Handlungen mit sexuellem oder erotischem Charakter ausgerichtet sind,

 Selbstständige Lagerplätze, Autohöfe sowie Betriebe der Abfallwirtschaft und
-verwertung (Lagerung und Recycling von Abfall- und Altmaterial).

1.2 Die Bestimmung der in Ziffer 1.1.2 genannten Sortimente ergibt sich aus der sog.
„Sortimentsliste für die Stadt Neustadt an der Weinstraße“ in Tabelle 33 auf den Sei-
ten 148-152 der „Einzelhandelskonzeption für die Stadt Neustadt an der Weinstraße“
(Stadt + Handel, 2011, Dortmund/ Karlsruhe). Die betreffenden Seiten sind der Anla-
ge zu den Textlichen Festsetzungen beigefügt.
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2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO)

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird (in der Planzeichnung) festgesetzt durch

2.1.1 die Zahl der Vollgeschosse gemäß §§ 16 und 20 Abs. 1 BauNVO,

2.1.2 die zulässige Grundflächenzahl gemäß § 16 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 19 BauNVO,

2.1.3 die zulässige Geschossflächenzahl gemäß § 16 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 20 BauN-
VO,

2.1.4 die Höhe baulicher Anlagen, gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO, als maximale Traufhöhe
(TH max.) und maximale Firsthöhe (FH max.).

2.2 Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind, aufgrund § 20 Abs. 3 S. 2
BauNVO, die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen (z.B. in Keller-
und Dachgeschossen), einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und
einschließlich ihrer Umfassungswände ganz mitzurechnen.

2.3 Die Traufhöhe ist bestimmt durch den höchsten Punkt an der Schnittlinie der Flucht
der Außenwand-Außenseite mit der Dachhaut-Oberkante. Als Traufhöhe gilt die Hö-
he dieser Schnittlinie über der Bezugshöhe NN.

2.4 Als Firsthöhe gilt der höchste Punkt einer baulichen Anlage über der Bezugshöhe
NN, gemessen am höchsten Punkt der Oberkante der obersten Geschossdecke bzw.
der Dachhaut.

2.5 Auf maximal 15 % der Dachfläche der jeweiligen baulichen Anlage ist eine Über-
schreitung der maximal zulässigen Firsthöhe durch untergeordnete Bauteile um je-
weils maximal 2,50 m zulässig.

3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und
§§ 22 - 23 BauNVO)

3.1 Die Bauweise wird gemäß § 22 Abs. 4 S. 1 BauNVO als abweichend festgesetzt. Ge-
bäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten und dürfen eine Länge von
50 m überschreiten.

3.2 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Planzeichnung durch Baugren-
zen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt.

4 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

4.1 Stellplätze und Tiefgaragen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig.

4.2 Stellplätze dürfen nicht direkt von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche anfahrbar
sein.

4.3 Carports und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu-
lässig.

5 Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

In den in der Planzeichnung festgesetzten Bereichen entlang der Louis-Escande-
Straße sind keine Ein- und Ausfahrten zulässig.
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6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) und Flächen für das Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB)

6.1 Artenschutzrechtlich begründete Maßnahmen

6.1.1 Ein Abtrag der Flächen im Plangebiet darf während der Überwinterungszeiten (Okto-
ber bis März/April) sowie der Gelegezeit (Anfang Mai bis Mitte Juli) von Mauer- bzw.
Zauneidechse nur oberflächig ohne tiefreichende Bodeneingriffe erfolgen. Ebenso
sind während dieser Zeiträume Überfüllungen oder großflächige Verdichtungen des
Bodens unzulässig. Von diesen Festsetzungen kann ausnahmsweise abgewichen
werden, sofern der Nachweis erfolgt, dass keine wesentlichen Beeinträchtigungen
von Mauer- bzw. Zauneidechsen zu erwarten sind.

6.2 Bepflanzungen

6.2.1 Mindestens 20 % der Baugrundstücksfläche sind von Versiegelung freizuhalten sowie
zu begrünen und zu unterhalten.

6.2.2 Die im Plangebiet zu pflanzenden Arten sind in Abhängigkeit vom konkreten Standort
auszuwählen. Es sind Arten aus den folgenden Listen auszuwählen.

Arten für trockenere Standorte

Bäume:
Acer campestre (Feldahorn)
Betula pendula (Birke)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Castanea sativa (Edelkastanie)
Prunus avium ssp. avium (Vogelkirsche)

Pyrus pyraster (Wildbirne)
Quercus petraea (Traubeneiche)
Sorbus aria (Mehlbeere)
Sorbus torminalis (Elsbeere)
Tilia cordata (Winter-Linde)

Obstbäume:
Juglans regia (Walnuss)
Mespilus germanica (Echte Mispel)
Morus alba (Weißer Maulbeerbaum)
Morus nigra (Schwarzer Maulbeerbaum)
Pyrus communis (Birne)
Prunus armeniaca (Aprikose)

Prunus avium ssp. juliana (Süßkirsche)
Prunus cerasus (Sauer-/Weichselkirsche)
Prunus dulcis (Mandel)
Prunus persica (Pfirsich)
Sorbus domestica (Speierling)

Sträucher:
Acer campestre (Feldahorn)
Acer monspessulanum (Frz. Maßholder)
Amelanchier ovalis (Felsenbirne)
Berberis vulgaris (Berberitze, Sauer-
dorn)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Cornus mas (Kornelkirsche)
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)
Crataegus monogyna (Eingriffl. Weiß-
dorn)
Hippophaë rhamnoides (Sanddorn)
Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Ligus-
ter)
Lonicera xylosteum (Rote Hecken-
kirsche)

Prunus cerasifera (Kirschpflaume, Wild-
form)
Prunus mahaleb (Felsenkirsche)
Prunus spinosa (Schlehe, Schwarzdorn)
Rhamnus catharticus (Kreuzdorn)
Rosa caesia (Blaugrüne Rose)
Rosa canina (Hunds-, Heckenrose)
Rosa jundzillii (Rauhblättrige Rose)
Rosa nitidula (Glanzrose)
Rosa obtusifolia (Stumpfblättrige Rose)
Rosa pimpinellifolia (Bibernell-Rose)
Rosa rubiginosa (Weinrose)
Rosa tomentosa (Filzrose)
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)

Arten für frische bis feuchte Standorte

Bäume:
Acer platanoides (Spitzahorn) Acer pseudoplatanus (Bergahorn)
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Alnus glutinosa
(Schwarzerle)
Alnus incana (Graerle)
Betula pendula (Birke)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Fagus sylvatica (Rotbuche)
Fraxinus excelsior (Esche)
Malus sylvestris (Holzapfel)
Populus alba (Silberpappel)
Populus nigra (Schwarzpappel)

Populus tremula (Zitterpappel)
Prunus padus (Traubenkirsche)
Quercus robur (Stieleiche)
Salix alba (Silberweide)
Salix caprea (Salweide)
Salix fragilis (Bruchweide)
Sorbus aucuparia (Eberesche, Vogel-
beere)
Tilia cordata (Winterlinde)
Tilia platyphyllos (Sommerlinde)

Obstbäume:
Cydonia oblonga (Quitte)
Malus domestica (Apfel)
Prunus domestica ssp. domestica
(Zwetschge)
P. domestica ssp. domestica var. syriaca
(Mirabelle)
P. domestica ssp. insititia (Pflaume)

P. domestica ssp. insititia var. italica
(Reneclaude)
P. domestica ssp. insititia var. juliana
(Haferpflaume)
P. domestica ssp. insititia var. pomariorum
(Ziparte)

Sträucher:
Acer campestre (Feldahorn)
Berberis vulgaris (Berberitze, Sauerdorn)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Cornus mas (Kornelkirsche)
Corylus avellana (Haselnuß)
Crataegus laevigata (Zweigriffl. Weißdorn)
Crataegus monogyna (Eingriffl. Weißdorn)
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)
Ilex aquifolium (Stechpalme)
Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster)
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)
Prunus padus (Traubenkirsche)

Rhamnus frangula (Faulbaum)
Rosa agrestis (Ackerrose)
Salix aurita (Ohrweide)
Salix caprea (Salweide)
Salix cinerea (Grauweide)
Salix fragilis (Bruchweide)
Salix purpurea (Purpurweide)
Salix triandra (Mandelweide)
Salix viminalis (Korbweide)
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Sambucus racemosa (Traubiger Holunder)
Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball)
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6.2.3 Die Neuanpflanzung von Koniferen ist nicht zulässig.

7 Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen (§ 9 Abs. 6
BauGB)

Gemäß § 55 WHG soll das anfallende Niederschlagswasser ortsnah versickert, ver-
rieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser
in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonsti-
ge öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegen-
stehen.

8 Hinweise
8.1 Soweit eine Ableitung von Niederschlagswasser erforderlich ist, darf der Abfluss ma-

ximal einer Wassermenge entsprechen, welche schadlos durch die von der Stadt
Neustadt an der Weinstraße vorgehaltenen Entwässerungseinrichtungen beseitigt
werden  kann. Auf § 13 ff. Allgemeine Entwässerungssatzung der Stadt Neustadt an
der Weinstraße (AllgE) wird verwiesen.

8.2 Das Plangebiet befindet sich innerhalb der geplanten Zone III b des Seitens der
Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße zur Ausweisung durch Rechtsverordnung
beantragten Wasserschutzgebiets Ordenswald. Die künftigen Vorgaben der im Fest-
setzungsverfahren befindlichen Rechtsverordnung sind zu beachten.

8.3 Bei der Vergabe von vorbereitenden Baumaßnahmen (wie Mutterbodenabtrag) sowie
für die späteren Erdarbeiten sind die ausführenden Baufirmen vertraglich zu ver-
pflichten, mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie,
Außenstelle Speyer, Kleine Pfaffengasse 10, 67346 Speyer, zu gegebener Zeit
rechtzeitig die Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten in Schriftform abzu-
stimmen, damit diese überwacht werden können.

8.4 Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmal-
schutz- und Pflegegesetzes vom 23.03.1978 (GVBI. 1978, Nr. 10, Seite 159 ff.) hin-
zuweisen. Danach ist jeder zu Tage kommende archäologische Fund unverzüglich
zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegen-
stände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

8.5 Die Hinweise unter den Ziffern 8.3 und 8.4 entbinden den Bauträger/Bauherren nicht
von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der Generaldirektion Kulturelles Erbe.

8.6 Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesar-
chäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit entsprechende Rettungs-
grabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderun-
gen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchgeführt werden
können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl.
notwendigen Grabungen sind von Seiten des Bauträgers/ Bauherrn finanzielle Beträ-
ge für die Maßnahmen erforderlich.

8.7 Zum Umgang mit jedweden Bodenbewegungen, Erdaushüben o.ä. wird auf die ein-
schlägigen (gesetzlichen) Vorgaben, insbesondere des Bundesbodenschutzgesetzes
(BBodSchG), des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG), der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sowie der Mitteilung der Länder-
arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20 für Rheinland-Pfalz verwiesen.

8.8 Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches mit intensiver Bruchtektonik, in dem
ein erhöhtes Radonpotential (>40 bis 100 kBq/m-³) bekannt ist bzw. nicht ausge-
schlossen werden kann (zumeist eng an tektonische Bruchzonen und Kluftzonen ge-
bunden). Das Maß für die Radonkonzentration in der Bodenluft (Luft im Porenraum
des Bodens) bzw. des Radonpotentials wird in Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³)
angegeben. Ein Becquerel bedeutet ein Zerfallsereignis je Sekunde. Neben der Ra-
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donkonzentration ist die Gaspermeabilität des Untergrundes vor allem in gut gas-
durchlässigen Böden ein ebenso zu beachtender Faktor zur Bewertung der Radon-
verfügbarkeit und Auswahl geeigneter Radonschutzmassnahmen. Radonmessungen
in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden von Seiten des Landes-
amts für Geologie und Bergbau in diesen Bereichen dringend empfohlen. Die Ergeb-
nisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. für bauliche
Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. Solche Bereiche besitzen deshalb eine sehr
begrenzte Ausdehnung. Diese Hinweise beruhen auf der Auswertung der landeswei-
ten Karte des Radonpotentials, welche bisher auf nur wenigen Messungen beruht
und deshalb nur zur groben Orientierung heranzuziehen ist. Lokal sind starke Abwei-
chungen von dem in der Karte dargestellten Radonpotential möglich. Anmerkung: der
Begriff „lokal“ bedeutet hierbei, dass ein erhöhtes bis hohes Radonpotenzial meist
eng an geologisch-tektonische Einheiten gebunden ist. Die Karte kann daher nicht
Grundlage der Bauplanung sein, sondern es bedarf gesonderter Untersuchungen.
Weitere Informationen sind beim Landesamt für Geologie und Bergbau, Emy-
Roeder-Straße 5, 55129 Mainz bzw. über dessen Internetauftritt erhältlich.

8.9 Derzeit sind keine Anhaltspunkte bekannt, die das Vorhandensein von Kampfmitteln
im Plangebiet vermuten lassen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet
kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Kampfmittel-Sondierung des Gelän-
des hat bislang nicht stattgefunden. Diese ist ggf. in Eigenverantwortung des Grund-
stückseigners/ Bauherren zu veranlassen. Jedwede Erdarbeiten sind in entspre-
chender Achtsamkeit durchzuführen.

Sollte ein Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmitteln bestehen, sind aus Si-
cherheitserwägungen Erdarbeiten zu unterlassen. Zunächst muss eine Freimessung
des Geländes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht möglich, muss bei
allen bodeneingreifenden Maßnahmen eine baubegleitende Aushubüberwachung/
Kampfmittelsondierung durchgeführt werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden,
sind aus Sicherheitsgründen die Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend die
Ordnungsbehörde der Stadt Neustadt an der Weinstraße, die nächstgelegene Poli-
zeidienststelle oder der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen.

8.10 Die der Planung zu Grunde gelegten Gesetze und Vorschriften können bei der Stadt-
verwaltung Neustadt an der Weinstraße (Fachbereich Stadtentwicklung und Bauwe-
sen, Abteilung Stadtplanung, Amalienstraße 6, 67434 Neustadt an der Weinstraße)
während der Dienstzeiten eingesehen werden.
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9 Anlage
Sortimentsliste für die Stadt Neustadt an der Weinstraße [Quelle: Tabelle 33 auf den Seiten
148-152 der „Einzelhandelskonzeption für die Stadt Neustadt an der Weinstraße“
(Stadt+Handel, Endbericht vom 25.10.2011, Dortmund / Karlsruhe); Auszug - Seite 152 hier
unvollständig dargestellt.
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Neustadt an der Weinstraße, den

S T A D T V E R W A L T U N G

Hans Georg Löffler

Oberbürgermeister


